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Regeste

Sozialhilfe (Rückforderung) | Sozialhilfe

Erwägungen

E. 3
Die Gemeinde beantragte Nichteintreten auf die Beschwerde. Die Frage der
Verwandtenunterstützung bzw. der streitigen Rückforderung sei privatrechtlicher Natur.
Die Bezeichnung der Rechnungen als Verfügung vermöge daran ebenso wenig etwas zu
ändern wie die darin enthaltene unzutreffende Rechtsmittelbelehrung. Die Rechnung weise
keinerlei Elemente auf, die für eine Verfügung sprechen würden. Die Beschwerdeführerin
sei dadurch weder betroffen noch berührt. Die geltend gemachten Rechtsfragen würden
entsprechend Privatrecht beschlagen und seien daher auch nicht durch das
Verwaltungsgericht zu beurteilen.

E. 4
Es ist keine Parteientschädigung geschuldet.
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